
Stadtverwaltung Zwickau 13.10.2021 
Ordnungsamt, SG Allgemeine Polizeibehörde / Gewerbeangelegenheiten 
3205 Sc. 
 
 

Verwaltungsgebührenrichtlinie 
 
gemäß der Zehnten Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die 
Festsetzung der Verwaltungsgebühren und Auslagen (Zehntes Sächsisches Kostenverzeich-
nis – 10. SächsKVZ) vom 01.10.2021 (SächsGVBl. 2021 Nr. 35 S. 898) 
 
Lfd. 
Nr. 

Tarif-
stelle 

Gegenstand Gebühren 
EUR 

1  Allgemeine Amtshandlungen  
 6. Erteilung einer Zweitschrift 

 
Anmerkung: 
Ist die Erteilung der Erstschrift gebührenfrei, beträgt die Ge-
bühr 0,75 je angefangene Seite, mindestens jedoch 10 
 
- Zweitschrift Gewerbeanzeige 
- Zweitschrift Reisegewerbekarte 

10% bis 50% 
der für die Erst-
schrift vorgese-
henen Gebühr, 
mindestens 10 

10 
40 

 7. Aufnahme einer Niederschrift 5 bis 60 je an-
gefangene Std., 

mind. 10 
 8. Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren  
 8.5 Androhung von Zwangsmitteln nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Sächs-

VwVG, soweit sie nicht mit dem Verwaltungsakt verbunden ist, 
durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgege-
ben wird 

70 bis 180 

 8.6 Festsetzung von Zwangsgeld nach § 22 Abs. 2 SächsVwVG 40 bis 1 000 
 8.7 Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme oder unmittel-

barer Zwang nach § 24 Abs. 1 Satz 1 oder § 25 SächsVwVG 
100 bis 1 000 

43  Gaststättenwesen  

  Gesetz über die Gaststätten im Freistaat (Sächsisches Gaststät-
tengesetz – SächsGastG) 

 

 1. Erteilung einer Bescheinigung nach § 2 Abs. 1 Satz 5 Sächs-
GastG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
 
Gaststätten ohne Alkoholausschank 
- Anmeldung natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Anmeldung juristische Person/eingetrag. Personengesellschaft 
 
Gaststätten mit Alkoholausschank (Zuverlässigkeitsprüfung) 
- Anmeldung natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Anmeldung juristische Person/eingetrag. Personengesellschaft 
 
G. = Gesellschafter 

20 bis 115 
 
 
 
 

65 
80 
 

100 
115 

 2. Erteilung einer Bescheinigung über den Empfang einer Anzeige 
nach § 2 Abs. 2 SächsGastG 
 
- eingetragener Verein, Freiwillige Feuerwehr 
- sonstige Gewerbetreibende 

15 bis 70 
 
 

20 
30 zzgl. 

10 pro Tag 
 

 3. Untersagung nach § 2 Abs. 5 SächsGastG 17 bis 335 
 4. Erteilung einer Bescheinigung nach § 4 Abs. 1 Satz 4 Sächs- 15 bis 70 
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GastG 
 
- je Zuverlässigkeitsbescheinigung 

 
 

20 
 5. Untersagung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGastG 17 bis 335 
 6. Erlass von Anordnungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 SächsGastG 56 bis 335 
 7. Untersagung nach § 5 Abs. 2 SächsGastG 17 bis 335 
 8.  Zulassung einer Ausnahme nach § 8 Abs. 2 Satz 4 SächsGastG 20 bis 350 

 9. 
 

Verlängerung der Sperrzeit nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
SächsGastG 

56 bis 335 
 

 10. Verkürzung der Sperrzeit durch späteren Beginn nach § 9 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 SächsGastG 

 

 10.1 für vorübergehende Anlässe befristet auf höchstens drei Nächte 20 bis 340 
 10.2 in sonstigen Fällen 20 bis 350 
 11 Verkürzung der Sperrzeit durch früheres Ende nach § 9 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 SächsGastG 
 

 11.1 für vorübergehende Anlässe befristet auf höchstens drei Nächte 20 bis 340 
 11.2 in sonstigen Fällen 20 bis 350 
 12 Aufhebung der Sperrzeit nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Sächs-

GastG 
 

 12.1 für vorübergehende Anlässe befristet auf höchstens drei Nächte 20 bis 350 
 12.2 in sonstigen Fällen 20 bis 350 
46  Gewerberecht 

 
Pfandleiherverordnung – PfandlV 
Versteigererverordnung – VerstV 

Gebühren 
EUR 

 1. Erteilung von Auskünften aus Gewerbeanzeigen nach § 14 Abs. 
5 Satz 2 oder Abs. 7 GewO 

 

 1.1 Auskunft über einen Gewerbebetrieb  
 1.1.1 einfache Gewerbeauskunft nach § 14 Abs. 5 Satz 2 GewO 12 
 1.1.2 erweiterte Gewerbeauskunft nach § 14 Abs. 7 GewO 28 
 1.2 Auskunft über mehrere Gewerbetreibende  
 1.2.1 einfache Gewerbeauskunft nach § 14 Abs. 5 Satz 2 GewO 12 

für den ersten, 
zzgl. 3 für jeden 
weiteren Gewer-

bebetrieb 
 1.2.2 erweiterte Gewerbeauskunft nach § 14 Abs. 7 GewO 28 

für den ersten, 
zzgl. 3 für jeden 
weiteren Gewer-

bebetrieb 
 1.3 Auskünfte nach den Tarifstellen 1.1 und 1.2 an zuständige Be-

hörden anderer Mitgliedstaaten im Sinne des Artikel 28 Abs. 7 
der Richtlinie 2006/123/EG 

gebührenfrei 

 2. Erteilung einer Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 GewO 
 
- Anmeldung natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Anmeldung juristische Person/eingetrag. Personengesellschaft 
- Ummeldung natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Ummeldung juristische Person/eingetrag. Personenges. 
- Abmeldung natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Abmeldung juristische Person/eingetrag. Personengesellschaft 
 
G. = Gesellschafter 

22 bis 112 
 

50 
70 
35 
50 
25 
30 

 3. Maßnahme nach § 15 Abs. 2 der Gewerbeordnung 101 bis 558 
 4. Erteilung einer Konzession nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der GewO 1 200 bis 7 500 
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 5. Änderung einer Konzession nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewer-
beordnung 

170 bis 2 100 

 6. Erteilung einer Erlaubnis nach § 33a Abs. 1 Satz 1 GewO 
(Schaustellung von Personen) 
 
- vorübergehende Erlaubnis für 1 Tag 
- Erlaubnis für natürliche Person/ GbR pro G./ e.K. 
- Erlaubnis für juristische Person/eingetrag. Personenges. 

31 bis 548 
 
 

35 
250 
300 

 7. Erteilung einer Erlaubnis nach § 33c Abs. 1 Satz 1 der  
Gewerbeordnung 

60 bis 560 

 8. Erteilung einer Bestätigung nach § 33c Abs. 3 Satz 1 der  
Gewerbeordnung 
- Bestätigung der Geeignetheit des Aufstellortes 

60 bis 400 
 

75 
 9. Erteilung einer Erlaubnis nach § 33d Abs. 1 Satz 1 der Gewer-

beordnung 
225 bis 680 

 10. Erteilung einer Erlaubnis nach § 33i Abs. 1 Satz 1 der Gewer-
beordnung 

300 bis 1 050 

 11. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbe-
ordnung 

340 bis 680 

 12. Fristverlängerung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 oder § 11 Abs. 1 Satz 
1 Hs. 2 PfandlV  

25 bis 340 

 13. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34a Abs. 1 Satz 1 der Gewer-
beordnung  

340 bis 900 

 14. Untersagung der Beschäftigung nach § 34a Abs. 4 der Gewer-
beordnung 

56 bis 674 

 15. Mitteilung über Ergebnis der Überprüfung der Qualifikation und 
Zuverlässigkeit von Wach- und Leitungspersonal sowie der zu-
lässigen Einsatzmöglichkeiten nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Be-
wachV 

35 bis 410 

 16. Regelprüfung Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden nach § 
34a Abs. 1 Satz 10 GewO beziehungsweise der Wachpersonen 
nach § 34a Abs. 1a Satz 7 in Verbindung mit § 34a Abs. 1 Satz 
10 GewO 

50 bis 404 

 17. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34b Abs. 1 Satz 1 der Gewer-
beordnung 

337 bis 674 

 18. Zulassung einer Ausnahme nach § 2 Abs. 2 Satz 2 VerstV 17 bis 95 
 19. Verkürzung der Frist nach § 3 Abs. 1 Satz 2 VerstV 22 bis 337 
 20. Zulassung einer Ausnahme nach § 3 Abs. 3 Satz 3 VerstV 17 bis 337 
 21. Zulassung einer Ausnahme nach § 4 Satz 2 VerstV  22 bis 337 
 22. Zulassung einer Ausnahme nach § 6 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 

Satz 2 VerstV 
22 bis 337 

 23. Untersagung, Aufhebung oder Unterbrechung nach § 9 VerstV 22 bis 337 
 24. Öffentliche Bestellung nach § 34b Abs. 5 Satz 1 der Gewerbe-

ordnung 
370 bis 1 109 

 25. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 der  Gewer-
beordnung 

 

 25.1 Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 
4 der Gewerbeordnung 

202 bis 781 

 25.2 Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 
Gewerbeordnung 

205 bis 785 

 26. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 der  Gewer-
beordnung 205 bis 680 

 27. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Satz 1 der  Gewer-
beordnung 205 bis 680 

 28. Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewer-
beordnung 205 bis 785 

 29. Untersagung nach § 35 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung 202 bis 1 951 
 30. Gestattung nach § 35 Abs. 2 der Gewerbeordnung 202 bis 674 
 31. Gestattung nach § 35 Abs. 6 Satz 1 der Gewerbeordnung 28 bis 674 
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 32. Gestattung nach § 46 Abs. 3 der Gewerbeordnung 28 bis 674 
 33. Bestimmung nach § 47 der Gewerbeordnung 30 bis 680 
 34. Fristverlängerung für Konzessionen und Erlaubnisse nach § 49 

Abs. 3 der Gewerbeordnung 
 

 34.1 Fristverlängerung nach § 49 Abs. 3 der Gewerbeordnung für 
Erlaubnisse nach § 33a der Gewerbeordnung 28 bis 674 

 34.2 Fristverlängerung nach § 49 Abs. 3 der Gewerbeordnung für 
Konzessionen und Erlaubnisse nach den §§ 30 und 33i der Ge-
werbeordnung 30 bis 680 

 35. Erteilung einer Reisegewerbekarte nach § 55 Abs. 2 der Ge-
werbeordnung 
 
A n m e r k u n g:  
Wird eine Reisegewerbekarte für eine kürzere  
Dauer oder für bestimmte  
Tage erteilt, kann die Gebühr bis auf 5 ermäßigt werden. 
 
Unbefristete Erteilung einer Reisegewerbekarte 
- Waren und gewerbliche Leistungen 
- Handwerk 
- Schausteller 
 
Befristete Erteilung für 1 Jahr 
 
Bei unbefristeter Erteilung werden die Gebühren für die voran-
gegangene befristete Reisegewerbekarte verrechnet. 
 

56 bis 390 

 

 

 

 

 
200 
300 
250 

 
80 
 

 

 36. Nachträgliche Ergänzung der Reisegewerbekarte nach § 55 
Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 
nach § 55 Abs. 3 der Gewerbeordnung 

 

 36.1 Namens- und Anschriftenänderung kostenfrei 
 

36.2 
sonstige Änderungen 
- Änderung/ Erweiterung der zugelassenen Reisegewerbekar-
tentätigkeit, Verlängerung 

11 bis 390 
 

50 
 37. Erlaubnis nach § 55a Abs. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung 22 bis 167 
 38. Zulassung einer Ausnahme nach § 55a Abs. 2 der Gewerbeord-

nung 
 
- Verkauf von Grabschmuck 
- Verkauf von Weihnachtsbäumen 

22 bis 223 
 
 

10 zzgl. 5/ Tag 
20 zzgl. 10/ Tag 

 39. Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte nach § 55b Abs. 2 
Satz 1 der Gewerbeordnung 28 bis 167 

 40. Erteilung einer Bescheinigung nach § 55c Satz 2 in Verbindung 
mit § 15 Abs. 1 der Gewerbeordnung 18 bis 112 

 41. Zulassung einer Ausnahme nach § 55e Abs. 2 der Gewerbeord-
nung 22 bis 167 

 42. Zulassung einer Ausnahme nach § 56 Abs. 2 Satz 3 der Ge-
werbeordnung 67 bis 202 

 43. Untersagung nach § 56a Abs. 2 der Gewerbeordnung 22 bis 390 
 44. Untersagung nach § 59 Satz 1 der Gewerbeordnung 28 bis 279 
 45. Erteilung einer Erlaubnis nach § 60a Abs. 2 Satz 2 der Gewer-

beordnung 25 bis 280 
 46. Erteilung einer Erlaubnis nach § 60a Abs. 3 Satz 1 der Gewer-

beordnung 60 bis 400 
 47. Maßnahmen nach § 60d der Gewerbeordnung 11 bis 279 
 48. Zulassung einer Ausnahme nach § 61a Abs. 2 Satz 2 der Ge-

werbeordnung 22 bis 123 
 49.  Festsetzung einer Messe, einer Ausstellung, eines Groß-, Wo-

chen-, Spezial- und Jahrmarktes oder eines Volksfestes nach 
22 bis 948 

 



 5

§ 69 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
 
Ausstellung und Messen 
qm bis 1.000    bis 3.000    bis 7.000 bis 10.000   darüber 
   kleinst klein         mittel    groß          Events 
1 Tag     100     150           300         400            500 
2 Tage     150           250           400     500            700 
3 Tage     200           350           500     600            900 
mehr     250           450           620     750           948 
 
 
 
Volksfeste und Jahrmärkte 
qm bis 1.000    bis 3.000    bis 7.000   bis 10.000  darüber 
bis 2 Tage   150   260         360      560 720 
bis 4 Tage   200   360         460      720 820 
bis 6 Tage   250   410         620      820 920 
darüber       300   560         720      920 948 
 
         
Wochenmärkte 
Veranstaltung bis 2 Jahre 
1 x wöchentlich 
2 x wöchentlich 
 
Spezialmärkte 
qm                 bis 3.000       bis 6.000          über 6.000 
bis 2 Tage           150          300               400 
bis 4 Tage              250          400               550 
bis 7 Tage           400          550               750 
für einen längeren Zeitraum und auf Dauer das Fünffache 
 
Großmärkte 
Gebühren sind im Einzelfall festzusetzen. 
 
Bei Änderung oder Aufhebung einer Festsetzung (§ 69 Abs. 3 
GewO) wird 30 von Hundert der festgesetzten Gebühr erho-
ben. Festsetzung für einen längeren Zeitraum oder auf Dauer 
bis zum Fünffachen der Gebühr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 bis 200 
 
 
 

 50. Nachträgliche Erteilung von Auflagen nach § 69a Abs. 2 Hs. 2 
der Gewerbeordnung 22 bis 195 

 51. Abweichende Regelung nach § 69b Abs. 1 der Gewerbeordnung 25 bis 170 
 52. Änderung oder Aufhebung nach § 69b Abs. 3 der Gewerbeord-

nung 22 bis 246 
 53. Untersagung nach § 70a Abs. 1 der Gewerbeordnung 28 bis 279 
 54. Zulassung einer Ausnahme nach § 71b Abs. 2 Satz 2 der Ge-

werbeordnung 28 bis 167 
 


